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Synopse 1978 und 2017 

Gestaltungssatzung Altstadt   
 
 

Satzung in der Fassung vom 12.10.1978 
(gültig seit 23.01.1979) 

Neufassung 2017; 
Entwurf  
 

Bemerkungen 

Titel 
 
ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT DER STADT 
CELLE 
ÜBER DIE GESTALTUNG BAULICHER 
ANLAGEN 
IN DER ALTSTADT 

Titel 
 
ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT DER STADT 
CELLE 
ÜBER DIE GESTALTUNG BAULICHER 
ANLAGEN 
IN DER ALTSTADT 
- GESTALTUNGSSATZUNG ALTSTADT - 
 
 

 Kurzname angefügt 
 

 Vorbemerkung 
 
Durch die Unterschutzstellung der Altstadt 
von Celle als geschütztes Stadtdenkmal be-
steht die Verpflichtung, dem Schutz und der 
Pflege des Bestandes hohe Priorität einzu-
räumen. Damit ist die Bewahrung und bauli-
che Pflege des Stadtbildes der Altstadt von 
Celle ein städtebauliches, denkmalpflegeri-
sches, kulturelles und gesellschaftliches An-
liegen von besonderem Rang und steht im öf-
fentlichen Interesse. Das in Jahrhunderten 
gewachsene Stadtensemble in seiner heuti-
gen Erscheinungsform verlangt bei seiner 
baulichen Fortentwicklung Rücksicht auf die 
gewachsenen Stadtstrukturen, auf den histo-

 eine Vorbemerkung fehlte bisher, diese dient zur 
Verbildlichung der Ziele und Zwecke der Satzung  

 Text in Anlehnung an Präambel der Gestaltungs-
Satzung für die Regensburger Altstadt von 1997  
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rischen Baubestand einschließlich seiner 
Maßstäblichkeit, auf ortsbezogene Gestal-
tungsmerkmale und überlieferte Gestaltungs-
prinzipien, die das eigenständige Wesen und 
die Atmosphäre dieser Stadt geprägt haben 
und auch künftig prägen sollen. Neubaumaß-
nahmen müssen besonders sensibel und 
qualitätvoll entwickelt und dem hohen gestal-
terischen Niveau des Altstadtensembles ge-
recht werden. 
 

(Einleitung) 
 
Auf Grund der §§ 56, 97 der Nds. Bauord-
nung vom 23.07.1973 (Nds. GVBl. S. 259) 
und der §§ 6 und 40 der Nds. Gemeindeord-
nung vom 04.03.1955 (Nds. GVBl. S. 55), je-
weils in der z. Z. geltenden Fassung, hat der 
Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 
12.10.1978 folgende örtliche Satzung be-
schlossen. 

Präambel 
 
Auf Grund des § 84 Absatz 3 der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 
2012 (Nds. GVBl. S.46) und der §§ 10 und 58 
des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 
576) hat der Rat der Stadt Celle in seiner Sit-
zung am [xx.yy.zzzz Datum] die nachfolgen-
de Satzung als örtliche Bauvorschrift be-
schlossen. 

 geringfügig umformuliert; 

 Rechtsquellen aktualisiert (NBauO und NKomVG); 
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§ 1  Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden 
Übersichtsplan (Maßstab 1:1000), der Be-
standteil dieser Satzung ist, gekennzeichnet. 
Die Grenze des Geltungsbereiches verläuft 
folgendermaßen: 
In Straßenmitte des Nordwalls, südlich des 
Neumarktes, westlich der Flurstücke 152/14, 
153/35, Straßenmitte Kanzleistraße, in 12 m 
Bautiefe der westlichen Bebauung der Ka-
landgasse bis Flurstück 69/1, westlich an die-
sem Grundstück vorbei, Nordseite Stech-
bahn, Straßenmitte An der Stadtkirche, Stra-
ßenmitte Markt, Straßenmitte Stechbahn bis 
Flurstück 17/2, westlich an diesem Flurstück 
vorbei bis Straßenmitte Runde Straße, Stra-
ßenmitte Brauhausstraße, nördlich der Flur-
stücke 13/1, 3/3, 3/15, westlich der Flurstücke 
3/15, 3/3, 3/10, 10/1, nördlich der Flurstücke 
10/1, 6/1, 3/7, 3/12, 5/2, westlich des Flurstü-
ckes 5/2, ab Flurstück 221/67 in 12 m Bautie-
fe in östlicher Richtung bis zum Flurstück 
258/163 – mit Ausnahme der Flurstücke 
105/1, 317/122, 123/3 und 123/4 – dann in 12 
m Bautiefe der Bebauung südöstlich des 
Kleinen Plans, im Verlauf der Stadtmauer, in 
12 m Bautiefe der nordöstlichen Bebauung 
Am Heiligen Kreuz, nördlich des Flurstücks 
304/96, westlich des Flurstückes 194/1 bis 
zur Straßenmitte des Nordwalls. 
 

§ 1  Räumlicher und sachlicher Geltungs-
bereich 
 
(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser 

Satzung umfasst die Altstadt Celles und 
verläuft wie folgt, beschrieben im Uhrzei-
gersinn: 
Auf der Westseite des  Grundstücks 
Westcellertorstraße 10 (Flurstück 1/1) 
nordwärts die Westcellertorstraße kreu-
zend bis zum Magnusgraben, dem Mag-
nusgraben nordwärts folgend (östliches 
Ufer) bis zum Grundstück Lenthestraße 
8, nordwärts dem Schlosspark folgend 
bis zur Mühlenstraße, der Mühlenstraße 
nordostwärts folgend entlang des 
Schlossparks, nordwärts Richtung 
Rathsmühle entlang des Flurstücks 
29/16, ostwärts entlang des südlichen Al-
lerufers bis zur Ostseite des Flurstücks 
9/6, südwärts die Fritzenwiese kreuzend, 
auf der Westseite des Grundstückes 
Fritzenwiese 2 (Flurstück 160/5) bis zum 
Südufer des Stadtgrabens, entlang dem 
Stadtgraben folgend  bis zur Straßenmit-
te Im Kreise, entlang der Straßenmitte Im 
Kreise südöstlich bis zum Nordufer des 
Magnusgrabens, dem Magnusgraben 
südwestlich folgend die Wehlstraße 
kreuzend bis zur Herzogin-Eleonore-
Allee, nordwärts bis zum Stadtgraben, 
dem Stadtgraben westlich folgend bis zur 
Südseite des Flurstücks 3/1, die Mag-
nusstraße kreuzend bis zum Magnus-
graben, dem Magnusgraben nordwärts 

zu (1) 

 die neue Abgrenzung umfasst die Altstadt in den 
Wall-/Grabengrenzen sowie die Stadteingangsbe-
reiche 

 Der Geltungsbereich wird im Wesentlichen de-
ckungsgleich mit dem Stadtdenkmal festgesetzt. 
Der Südwall und beide Seiten des Nordwalls wer-
den hierdurch Teil des Geltungsbereiches. Die 
Ausnahmen innerhalb des bisherigen Geltungsbe-
reiches (z.B. die Stadtkirche) entfallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Synopse 1978 und 2017: Gestaltungssatzung Altstadt 

Stadt Celle    Stadtplanung    Bearbeitung: FD 60.1  Stand: 08.12.2017 
GS Altstadt - Synopse 1978 und Entwurf KOMMENTIERT 2017-12-08_FD 60.docx Seite 5 / 17 

folgend bis zur Westcellertorstraße 10 
(Flurstück 1/1). 
 
Der Stadtgraben sowie der Magnusgra-
ben selbst liegen nicht im Geltungsbe-
reich. 
 
Siehe Anlage 

 

 (2) Diese Satzung gilt für die folgenden bau-
lichen Maßnahmen: 

1. Errichtung, Änderung, Instandsetzung 
und -haltung von baulichen Anlagen oder 
von Teilen baulicher Anlagen, 

2. Errichtung und Änderung von Werbean-
lagen, 

 
(3) Die Vorschriften dieser Satzung sind 

nicht anzuwenden, wenn in Bebauungs-
plänen innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches abweichende Festset-
zungen über die Gestaltung baulicher 
Anlagen getroffen sind.  
 

(4) Festsetzungen von Bebauungsplänen, 
Bestimmungen des Denkmalrechtes, der 
Sondernutzungssatzung und andere hö-
herrangige Regelungen bleiben von die-
ser Satzung unberührt. 

 

zu (2) 

 neu eingefügt zur Verdeutlichung der Zwecke der 
Satzung und zur inhaltlichen Abgrenzung zu ande-
ren Gesetzen und Regelungen  

 
 

zu (3) 

 schafft die Möglichkeit in Bebauungsplangebieten 
andere bzw. abweichende Gestaltungsregelungen 
zu treffen ohne dass sich zwei Satzungen wider-
sprechen würden; es soll gelten: der Bebauungs-
plan geht vor, wenn er etwas zur Gestaltung re-
gelt. 

 Zurzeit (November 2017) B-Pläne im Satzungs-
gebiet mit Örtlicher Bauvorschrift (ÖBV) VBB 27 
„Wohn- und Handelsquartier Bergstraße Südost“ 
von 2016. Alle anderen B-Pläne beinhalten keine 
ÖBV. In Aufstellung: B-Plan 148 

 
zu (4) 

 neu eingefügt 
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§ 2  Dächer 
 
(1)  Alle Dächer sind als Steildächer mit einer 
Neigung von 45° - 60° auszubilden. Sie sind 
mit roten, gebrannten Hohlpfannen (ohne 
Farbzusatz) nach DIN 456 einzudecken. 
Ausgenommen sind eingeschossige Hof-
überdachungen. 
 
 
 
 
 
(2)  Dachflächenfenster – mit Ausnahme von 
notwendigen Ausstiegen nach DIN 18260 – 
sind nur zulässig, wenn sie vom öffentlichen 
Straßenraum nicht sichtbar sind. 

 

(3)  Dachaufbauten (Dachgauben, Zwerch-
giebel usw.) sind zulässig, wenn deren Dä-
cher eine Dachneigung zwischen 30° und 60° 
haben und mit roten, gebrannten Hohlpfan-
nen (ohne Farbzusatz) nach DIN 456 gedeckt 
sind. 
Dacheinschnitte sind unzulässig. 
 
 

(4)  Aus der Dachfläche ragende Bauteile wie 
Schornsteine, Entlüftungsrohre usw. sind im 
Farbton der Dachdeckung zu halten. 
 

§ 2  Dächer 
 
(1)  Dächer sind als Steildächer mit einer 
Neigung von 40° bis 60° auszubilden. Sie 
sind mit roten, nichtglänzenden Hohlziegeln 
ohne Farbzusatz einzudecken. 
Für Neubauten, Hofbebauungen, Nebenge-
bäude, Dachaufbauten und untergeordnete 
Bauteile können abweichende Dachformen, 
Neigungen und Materialien zugelassen wer-
den. Diese müssen sich in die nähere Umge-
bung einfügen. 
 
(2)  Dachflächenfenster sind zulässig, wenn 
sie vom öffentlichen Straßenraum aus nicht 
sichtbar sind. 
 
(3)  Dacheinschnitte, Balkone, Loggien, Ter-
rassen und andere Freisitze sind zulässig, 
wenn sie vom öffentlichen Straßenraum aus 
nicht einsehbar sind und wenn sie keine Be-
einträchtigungen des Denkmalwertes oder in 
der näheren Umgebung hervorrufen. 
 
(4)  Aus der Dachfläche ragende Bauteile und 
technisch Aufbauten sind so zu gestalten, 
dass die Gestaltung des Gebäudes und der 
Umgebung nicht beeinträchtigt werden. 
Schornsteine sind unverkleidet in Ziegelmau-
erwerk auszuführen. 
 
 
 
 
 

Zu (1)  
 

 Verringerung der Mindest-Dachneigung; 

 DIN-Bindung bei Dachziegeln entfällt 

 Ergänzung um Ausschluss von glänzenden Zie-
geln; 

 Klarstellung der Abweichmöglichkeit für Neubau-
ten, Nebengebäude und untergeordnete Bauteile; 
dadurch kann der alte Absatz 3 entfallen; 

 
 
 
Zu (2) 

  DIN-Bindung entfällt  

 Dachflächenfenster sollen auch weiterhin zulässig 
sein.(Besprechung am 6.11.2017) 

 
Zu (3) 

  Dachaufbauten gehen in Absatz1 auf; 

 Dacheinschnitte als eigener Absatz ausgegliedert; 

 Abweichung eingebaut 
 
 
Zu (4)  

 Erweiterung um notwendige Aufbauten; 

 Wegfall der Bindung an die Dachfarbe und statt-
dessen behutsame Flexibilisierung durch Aufnah-
me einer „Einfüge-Klausel“; 

 Unterscheidung der oftmals gestaltungswirksamen 
Schornsteine von anderen technischen Aufbauten 
und Bauteilen  
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 (5)  1Anlagen zur Gewinnung von Windener-
gie sind unzulässig. 
2 Anlagen zur Gewinnung von solarthermi-
scher Energie sind zulässig, wenn sie  

1. vom öffentlichen Straßenraum aus 
nicht sichtbar sind, 

2. in Bezug auf die sonstige Nutzung des 
Grundstücks untergeordnet sind und 

3. keine Beeinträchtigungen des Gebäu-
des oder in der Umgebung hervorru-
fen. 

3 Photovoltaikanlagen sind zulässig wenn sie 
neben den in Satz 2 genannten Vorausset-
zungen außerdem der Dachfarbe angepasst 
sind und die Module nichtglänzend sind. 
 
(6)  Parabolantennen und andere Antennen 
sind nur zulässig, wenn sie vom öffentlichen 
Straßenraum aus nicht sichtbar sind. 
Parabolantennen sind der Dachfarbe anzu-
passen. 

Zu (5) 

 neuer Regelungstatbestand, Schließung einer Re-
gelungslücke  

 Öffnungsklausel für untergeordnete solarthermi-
sche Anlagen; zusätzliche Anforderungen an So-
laranlagen; Photovoltaikanlagen, wenn sie farblich 
dem Dach angepasst sind. 

 Ausschluss von (Klein)Windenergieanlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu (6) 

 neuer Regelungstatbestand, Schließung einer Re-
gelungslücke  
 

  



Synopse 1978 und 2017: Gestaltungssatzung Altstadt 

Stadt Celle    Stadtplanung    Bearbeitung: FD 60.1  Stand: 08.12.2017 
GS Altstadt - Synopse 1978 und Entwurf KOMMENTIERT 2017-12-08_FD 60.docx Seite 8 / 17 

§ 3  Fassaden 
 
(1)  Bauliche Maßnahmen an Fachwerkge-
bäuden oder Neubauten im Anschluß an Ab-
brüche von Fachwerkbauten sind in Fach-
werkbauweise auszuführen. Andere Neubau-
ten sind ebenfalls in Fachwerkbauweise zu 
errichten, sofern die nähere Umgebung ihres 
Standortes durch diese Bauweise geprägt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  Die Stützen und Riegel müssen eine Brei-
te zwischen 16 cm und 25 cm aufweisen. 
 
 
 
 

(3)  Die Gefachabstände dürfen im Lichten 
nicht breiter als 1,20 m sein. 
 
(4)  Die Gefache müssen mit roten Hand-
strichziegeln ausgefacht werden oder sind in 
herkömmlicher Weise zu verputzen. Der Putz 
ist ohne Lehren aufzutragen und freihändig 
zu verreiben. 
 
 
 
 
 

§ 3  Fassaden 
 
(1) 1Gebäudefassaden sind in ihrer struktu-

rellen Wirkung so zu erstellen bzw. wie-
derherzustellen, dass eine architektoni-
sche Einheit über die gesamte Fassade 
gegeben ist. 2Insbesondere ist das „Auf-
reißen“ der Erdgeschosszone durch 
Wegnahme der sichtbaren, senkrechten 
durchgehenden tragenden Elemente un-
zulässig. 
3Die Fassaden der Obergeschosse sind 
als Lochfassade auszubilden. 
4Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Brandwände. 

 
(2)  In eine Fachwerkfassade neu eingefügte 
Stützen und Riegel müssen in ihrer Breite, 
Farbe und Ausprägung an die Gegebenheiten 
der übrigen historischen Fassade angepasst 
sein. 
 
(3)  Bei Fachwerkfassaden dürfen die Ge-
fachabstände im Lichten nicht breiter als 
1,20 m sein.  
Die Gefache müssen mit roten Handstrich-
ziegeln ausgefacht werden, damit die leben-
dige Ziegelstruktur erkennbar bleibt. Alterna-
tiv können die Ausfachungen in Lehmbauwei-
se hergestellt werden.  
Für Schaufenster gelten die Regelungen des 
§ 4 Abs. 1. 
 
 
 

Zu (1)  

 Umformulierung, so dass Neubauten in ihrer Ge-
staltung/ Proportion der Fassadengestaltung sich 
einfügen müssen. Holzfachwerkbauten sind nicht 
zwingend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu (2)  

 die bisherige Vorschrift ist zu egalisierend  

 Klarstellung des Bezugs nur auf neu eingefügte 
Elemente  

 
 
zu (3)  

 der neue Absatz 2 enthält die Regelungen der bis-
herigen Absätze 3 und 4 sowie einen Hinweis zu 
Abweichungen bei Schaufenstern; 

 Gefache-Schlämmung ist die typische Technik der 
Celler Barock-Fachwerkfassaden und jahrelang er-
folgreiche Bescheidpraxis  
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(5)  Die sichtbaren Flächen des Erdgeschos-
ses müssen das gleiche Material und den 
gleichen Farbton wie die Obergeschosse ha-
ben. 
 
(6)  Für Brandwände gelten die Absätze 1 – 5 
nicht. 
 

 

 

 

 

 

(7)  Vorhandenes Fachwerk darf nicht ver-
putzt oder verkleidet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)  Vorhandenes Fachwerk darf nicht ver-
putzt oder verkleidet werden.  
 
 
 
 
(5) Neu zu errichtende Schornsteine oder Ab-
luftkanäle an der Außenseite der Fassade 
müssen auf das Gebäude abgestimmt sein 
und sind straßenseitig nicht zulässig. Die 
Oberfläche von nicht gemauerten Anlagen ist 
in nicht glänzender Oberfläche auszuführen. 

zu (5) 1978 

 der alte Absatz 5 entfällt, da nicht mehr zeitgemäß; 

 die übrigen Regelungen der Satzung zur Verhinde-
rung von Verunstaltungen reichen aus (s. Präam-
bel) 

 alte Regelung zu unbestimmt („sichtbare Flä-
chen“), eine sinnvolle Regelung aller denkbaren 
Verstöße ist nicht möglich,  

 
zu (6) 1978 

 ehemals Absatz 6 entfällt, da Regelungen zu 
Brandwänden bereits in (1) Satz 4 aufgeführt sind. 

 
 
zu (4) 2017  

 ehemals Absatz 7 
 
 
 
 
zu (5) 2017 

 neu eingefügt 

 Oberfläche z.B. gepulvert, um glänzende Edel-
stahlrohre zu vermeiden. Edelstahl matt wäre je-
doch zulässig. 
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§ 4  Fenster in Fachwerkbauten 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Die Fenster der Fachwerkbauten müssen 
durch mind. 2,5 cm breite Sprossen in Flä-
chen unterteilt werden, deren größte Seiten-
länge im Lichten 45 cm nicht überschreitet. 
 

 

(2)  Die Fensterrahmen müssen bündig mit 
der Fachwerkaußenkante eingebaut werden. 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Die Fensterrahmen und –sprossen der 
Fachwerkbauten müssen weiß sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Fenster und Türen 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Fenster- und Türöffnungen müssen ein 
stehendes Format aufweisen. Durchgehende 
Fensterbänder und sonstige durchgehende 
Fassadenöffnungen sind unzulässig. Fenster 
in Fachwerkfassaden sind als Holzfenster 
auszuführen. 
 
(2)  Fenster müssen ihrer Größe entspre-
chend geteilt ausgeführt werden. Bei Fach-
werkgebäuden müssen die äußeren Fenster-
rahmen fassadenbündig eingebaut werden, 
die Fensterflügel müssen nach außen auf-
schlagen.  
 
 
 
(3)  Fensterflügel sind mit Sprossenteilungen 
auszuführen. Aufgesiegelte, sog. Wiener 
Sprossen mit Trennungssteg im Scheiben-
zwischenraum, sind zulässig.  
 
 
 
 
 
 
 

 Erweiterung der Vorschrift auf alle das Stadtbild 
mit bestimmenden Fenster und nicht nur Begren-
zung auf die Fachwerkbauten; 

 Neuordnung des gesamten § 4 ‚vom Großen ins 
Kleine‘ (bisher wurde mit dem Kleinen – den Fens-
tersprossen – begonnen) durch Präzisierung, Er-
gänzung und Schließung von Regelungslücken  
 

zu (1) 2017 

 stehendes Format und Verbot durchgehender Öff-
nungen als neue Regelungstatbestände  

 alter Absatz 1 siehe Absatz 3 neu 
 
 
 
zu (2) 

 Mehrflügeligkeit als neuer Regelungstatbestand 

 Nach außen aufschlagend ist notwendig da dies 
wesentlich auch das Straßenbild der Altstadt prägt. 
Das gilt jedoch nur für Fachwerkgebäude. 

 Abweichungen sind  in Abs.7 geregelt. 
 
zu (3) 2017 

 nimmt alten Absatz 1 auf, dabei Wegfall der Maße  

 der alte Absatz 3 entfällt (weiße Farbgebung im 
gesamten Altstadtbereich ist nicht notwendig);  

 weitere Spezifizierung zu Fenstersprossen  

 Sprossen- und Scheibenmaße werden individuell 
im Genehmigungsverfahren geklärt  
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(4)  Abweichend von § 3 (3) und § 4 (1) sind 
bei Ladengeschäften größere Fenster zuläs-
sig. Sie müssen bei einer maximalen Breite 
einschl. Fensterrahmen von 2,60 m ein hoch-
rechteckiges Format haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(5)  Ausnahmen von Abs. 1 können zugelas-
sen werden, wenn das Fenster von unterge-
ordneter Bedeutung für den Eindruck der 
Fassade ist. 
 

 
(4)  Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für 
Schaufenster. Schaufenster sind nur im Erd-
geschoss zulässig und müssen einen Sockel 
von mindestens 30 cm Höhe aufweisen.  
 
 
(5)  Haus- und Ladentüren sind in Holz und 
gegliedert auszuführen.  
Türblätter mit Glasausschnitt sind zulässig. 
Sie müssen jedoch einen Sockel von min. 
30cm Höhe aufweisen. 
 
(6)  Fenster sind nur mit neutralem Glas zu-
lässig. Sonnenschutzverglasungen sind zu-
lässig. Verspiegelte, getönte, gefärbte oder 
großflächig beklebte Fensterflächen sind un-
zulässig. 
 
 
 
 
 
(7)  Abweichungen von den Regelungen der 
Absätze 1 bis 5 können auf Antrag zugelas-
sen werden, wenn das Fenster bzw. die Tür 
von untergeordneter Bedeutung für den Ein-
druck der Fassade ist und die Abweichung 
aus denkmalpflegerischer und städtebauli-
cher Sicht verträglich ist.  
 

zu (4) 

 Neuformulierung des alten Absatzes 4; 

 enthält alle Regelungen zu Schaufenstern; 

 Brüstung/Sockel als neuer Regelungstatbestand 
Begründung: gestalterisch und baulich auch als 
Schutz gegen Spritzwasser 

 
Zu (5) 2017 

 neuer Regelungstatbestand  
 
 
 
zu (6) 2017 

 neuer Regelungstatbestand 

 gegliedert nach: zulässig/ auf Antrag zulässig/ un-
zulässig 

 Sonnenschutzglas bietet Schutz vor der Sonne 
z.B. für Schaufensterauslagen ohne dass ein wei-
terer baulicher Sonnenschutz wie z.B. eine Marki-
se oder Vordach notwendig wird. Daher ist er im 
Denkmalbereich manchmal die bessere Alternative 

 
zu (7) 2017 

 Ausweitung der Abweichungsmöglichkeit auf die 
Absätze 2 bis 5 mit Einschluss der Türen 

 Für Neubauten soll es grundsätzlich die Abwei-
chungsmöglichkeit geben 
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§ 5  Markisen 
 
 
 
 
 
(1)  Markisen müssen eine textilähnliche, 
nichtglänzende Oberfläche haben. Eine Be-
schriftung ist nicht zulässig. 
Markisen dürfen Schnitzwerk und Balkenköp-
fe nicht verdecken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  Korbmarkisen dürfen nicht breiter als 2,80 
m sein, ihre Ausladung darf 0,80 m nicht 
überschreiten. 
 

§ 5  Markisen und Vordächer 
 
(1) Markisen dürfen maximal 2,0 m in der 

Horizontalen ausladen, gemessen von 
der Fassadenkante des Erdgeschosses. 
Die Markise darf dabei nicht mehr als ¼ 
der Straßenbreite auskragen. Unter der 
Markise muss eine lichte Höhe von min. 
2,50m verbleiben. 
Markisenbespannungen müssen eine 
textilähnliche, nichtglänzende Oberfläche 
haben. Die Farbgebung der Markisenan-
lage muss auf das Gebäude abgestimmt 
sein. 
Beschriftungen oder Abbildungen sind 
nicht zulässig. 
Volants sind gerade auszubilden. 
Schnitzwerk und Balkenköpfe dürfen 
nicht verdeckt werden. 

 
(2) Zur Sicherung der Durchfahrt für die 

Feuerwehr und Rettungsdienste müssen 
die Markisen jederzeit eingefahren wer-
den können. 

 
(3) Korbmarkisen, Vordächer und sonstige 

feststehende Markisen sind unzulässig. 
 

 
zu (1) 2017 

 Gestaltungsvorschriften für Markisen  

 horizontale Ausladung als neuer Regelungstatbe-
stand; Wenn in schmalen Gassen beidseitig Marki-
sen angebracht werden, soll trotzdem in der Stra-
ßenmitte noch min. die Hälfte mit freier Sicht zum 
Himmel sein  

 Verhinderung von beeinträchtigenden Farben so-
wie störenden Logos und Schriften auf Markisen-
stoffen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu (2) 2017 

 Konkurrenz zu anderen Regelungen geklärt. Be-
gründung: falls Stromausfall ist, muss eine Markise 
trotzdem eingefahren werden können. 

 
zu (3) 2017 

 Verbot von starren Markisen, insbesondere Korb-
markisen, die als mächtige Baukörper wirken, dau-
erhaft in den öffentlichen Raum ragen und nicht 
selten für Werbeaufschriften genutzt wurden. Die 
1970er-Mode der Korbmarkisen hat sich überholt 
und ist bis auf 2 Überbleibsel aus dem Altstadtbild 
verschwunden.  

 Vordächer sind untypisch für die Altstadt, daher 
auch nicht zulässig. 
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§ 6  Werbeanlagen 

 

(1)  Werbeanlagen oberhalb der Fensterbrüs-
tung des 1. OG sind unzulässig. 
 
Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind 
unzulässig. 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2)  Werbeanlagen, die vor der Schaufenster-
ebene liegen, sind nur als Einzelbuchstaben 
oder als Ausleger zulässig. 
 
(3)  Einzelbuchstaben dürfen eine Höhe von 
40 cm nicht überschreiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Werbeanlagen 
 
(1)  Werbeanlagen müssen sich in Größe, 
Form, Farbe, Material und Anordnung der 
Fassade unterordnen und in das Orts- und 
Straßenbild einfügen. Dies gilt auch für se-
rienmäßig hergestellte Firmenwerbung, ein-
schließlich registrierter Marken- und Firmen-
zeichen. 
 
(2) Flächenhafte Werbetafeln sind nur zuläs-
sig als Logos, Embleme und Markenzeichen 
und dürfen eine Größe von 50 x 50 cm nicht 
überschreiten. 
 
(3)  Schriftzüge sind nur in Form von Einzel-
buchstaben-Schriftzügen zulässig, die aus 
separat ausgeschnittenen und unauffällig be-
festigten oder aus auf die Fassade separat 
aufgemalten bzw. aufgeklebten Buchstaben 
bestehen. Blenden und sonstige flächenhafte 
Träger zur Befestigung können auf Antrag 
ausnahmsweise zugelassen werden, Abs. 3 
Nr. 4 gilt entsprechend.  
Einzelbuchstaben dürfen eine Höhe von 
40 cm nicht überschreiten. Zu den Gebäude-
außenseiten ist ein Abstand von je 40 cm 
einzuhalten.  
 
(4)  Schaufenster dürfen zu höchstens 10 % 
Flächenanteil je Scheibe beklebt werden. 
Darüber hinaus dürfen Schaufenster zu 
höchstens 15% mit separat ausgeschnittenen 
Einzelbuchstaben-Schriftzügen je Scheibe 
beklebt werden. 

 komplette Überarbeitung und Neuordnung des § 6 
 
zu (1)  

 die Absätze 1 und 2 wurden neu eingefügt als eine 
Art Präambel und Darstellung der Zielrichtung die-
ser Vorschriften; 

 „Einfüge-Klausel“ und Ortsbezug als neue Rege-
lungstatbestände 

 
zu (2) 2017 

 neue Klarstellung zu flächenhaften Werbeanlagen 
 
 
 
zu (3) 2017 

 Zusammenfassung der bisherigen Absätze 2 und 
3; 

 Präzisierung des Einzelbuchstaben-Gebotes und 
der Logo-/Embleme-Regelung  

 Ausgliederung der Ausleger in neuen Absatz 5 
 
zu (4) 2017 

 neuer Regelungstatbestand über die großflächi-
gen (bis 100%igen) Schaufensterbeklebungen  

 Da Schriftzüge aus einzeln ausgeschnittenen 
Buchstaben weniger aufdringlich sind, wurde eine 
Beklebung von bis zu 15% (in der Summe 25%, 
wenn keine vollflächige Beklebung gemacht wird) 
zugelassen.  
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(4)  Von innen ausgeleuchtete Ausleger dür-
fen eine Größe von max. 80 cm x 80 cm x 20 
cm nicht überschreiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5)  Bei Schlußverkäufen, Schützen- und 
Stadtfesten sind auch Fahnen zulässig. 
 

 
(5)  Je Nutzungseinheit ist maximal ein Aus-
leger bzw. bei Nutzungseinheiten über meh-
rere Fassadenseiten maximal ein Ausleger 
pro Fassadenseite zulässig. 
An vorstehenden Gebäudeteilen wie Erkern 
sind Werbeausleger unzulässig.  
Werbeausleger dürfen maximal 1,10m in der 
Horizontalen ausladen, gemessen von der 
Fassadenkante. Die Werbefläche selbst darf 
in der Breite und in der Höhe je 80 cm nicht 
überschreiten.  
 
(6) Nur bei Schützen- und Stadtfesten sowie 
bei Neueröffnungen sind Fahnen und Ballons 
ohne Werbeaufdruck zulässig. 
 
 
 
(7) Werbereiter, sog. Kundenstopper, sind nur 

zulässig, wenn sie: 
1.  als Holztafel ausgeführt sind 
2.  eine max. Größe von 80 cm Breite und  

1,20m Höhe nicht überschreiten und 
3.  von Hand beschriftet sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu (5) 2017 

 Anzahl der Ausleger als neuer Regelungstatbe-
stand (vor allem für größere Nutzungseinheiten re-
levant)  

 Größe der Werbefläche max. 80cm x80cm insge-
samt.  

 
 
 
 
 
zu (6) 2017 

 alter Absatz 5 aufgenommen  

 Regelungen zu Schlussverkäufen entfallen; 

 Regelungen zu Fahnen / Flaggen wurden in den 
Absatz 1 aufgenommen 
 

zu (7) 2017 

 Kundenstopper sind immer mehr geworden, der 
Informationsgehalt ist meist sehr gering.  
Gemeint ist tatsächlich eine Tafel und kein Alu-
Aufsteller, da die Tafel optisch besser in die Alt-
stadt passt. Gastronomiebetriebe sollen die Mög-
lichkeit haben z.B. für Tagesgerichte oder Sai-
sonware zu werben.  
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(8)  1Werbeanlagen sind nicht zulässig 
1.  wenn sie prägende Fassadenmerkma-

le, Fassadengliederungen, Verzierun-
gen oder Inschriften beeinträchtigen, 
überschneiden oder verdecken, 

2.  oberhalb der Fensterbrüstung des ers-
ten Obergeschosses,  

3.  vor den Traufgassen (Zwischen) bzw. 
an deren Türen, 

4.  an oder auf Zäunen oder Mauern, 
5.  im Bereich von unbebauten Grund-

stücksflächen und Grünflächen, 
 

2Darüber hinaus sind nicht zulässig: 
1.  Werbebanner, Werbenetze oder Wer-

befahnen, 
2.  Ballons mit Werbeaufdruck 
3.  Werbeanlagen mit wechselndem Licht, 

Lauflicht oder mit aufdringlicher 
Leuchtkraft. 

4. Bildschirme im Schaufenster, wenn der 
Abstand zur Fensterfläche weniger als 
30cm beträgt 

5.  Wandleuchten mit Werbung. 
6. Stellfahnen (Flags) 
7. bewegliche (z.B. rotierende) Werbeträ-

ger 
8. Werbung mittels Lautsprecher oder 

Lichteffekten (Bildprojektion) 
9. Werbeanbringung an nicht ortsfesten 

Fahrradständern 
10. Beschriftungen und Abbildungen auf 

Sonnenschirmen. 
 
 

zu (8) 2017 

 der neue Absatz 8 bündelt alle nicht zulässigen 
Formen von Werbeanlagen; 

 neue Regelungstatbestände zu Anbringungsorten 
in Satz 1, Anlagenarten in Satz 2 
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(9)  Warenautomaten und Schaukästen an 
den Fassaden sind nicht zulässig. 
Für Speisekarten von Gaststätten sind am Ort 
der eigenen Leistung maximal zwei Schau-
kästen mit den Höchstmaßen von 55 cm Brei-
te und 40 cm Höhe zulässig. Die Anbringung 
muss die gestalterischen Gegebenheiten der 
Fassade berücksichtigen. 
Für Gaststätten sind maximal zwei Wand-
leuchten mit Werbung zulässig. 
 
(10) An der Fassade dürfen außer der 
Werbeanlage und ihrer Haltekonstruktion 
keine weiteren Bauteile angebracht werden. 
Hierunter fallen auch Bauteile, die in Zu-
sammenhang mit der Anlage stehen (z.B. 
Transformatoren, Sicherungen und An-
schlussdosen). 
Technisches Zubehör wie z. B. Kabelführun-
gen bei Lichtwerbung o. ä. ist verdeckt anzu-
bringen. Soweit dies nicht möglich ist, sind 
sie in der Farbe des Untergrundes zu strei-
chen. 
 
(11)  Werbeanlagen an Bauzäunen und Bau-
gerüsten sind nur am Ort der Maßnahmen im 
Zeitraum der Bautätigkeiten sowie nur für die 
daran beteiligten Firmen zulässig. Sie dürfen 
eine Größe von 1m² nicht überschreiten. 
 
 
(12) Darüber hinaus gelten die Regelungen 
der Sondernutzungssatzung. 

zu (9) 2017 

 neue Regelungstatbestände  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu (10) 2017 

 neuer Regelungstatbestand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu (11)  

 neuer Regelungstatbestand  

 Einführung von Maximalgrößen 
 
 
zu (12)2017 

 Hinweis auf Sondernutzungssatzung eingefügt. 
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 § 7 Abweichungen und Ausnahmen 
 
Abweichungen werden gem. § 66 der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO) geregelt. 
Ausnahmen  von den Festsetzungen dieser 
Satzung können im begründeten Einzelfall 
gewährt werden. 

 Hinweis auf die NBauO. Dort ist ausführlich be-
schreiben, wie Abweichungen zu beantragen sind 
und gehandhabt werden. 

§ 7  Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 
NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser 
oder Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine Baumaßnahme durchführt oder durch-
führen läßt, die gegen die §§ 2 – 6 dieser 
Satzung verstößt. 
 

§ 8  Ordnungswidrigkeiten 
 
Wer gegen die §§ 2 bis 7 dieser Satzung ver-
stößt, handelt ordnungswidrig im Sinne des 
§ 80 Abs. 3 NBauO. 
Zuwiderhandlungen können gemäß § 80 
Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 
EUR 500.000,- geahndet werden. 
 

 Umformulierung und Anpassung an aktuelle und 
künftige Rechtsquelle 

 

§ 8  Inkrafttreten 
 
Die örtliche Bauvorschrift tritt am Tage der 
Bekanntmachung in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser örtlichen Bauvorschrift 
wird die Ortssatzung zur Erhaltung histori-
scher Bauwerke und deren Umgebung sowie 
über Außenwerbung in der Stadt Celle vom 
15.07.1971 aufgehoben. 

§ 9  Inkrafttreten 
 
Die „Gestaltungssatzung Altstadt“ als örtliche 
Bauvorschrift tritt am Tage ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser örtlichen Bauvorschrift 
wird die „Örtliche Bauvorschrift der Stadt Cel-
le über die Gestaltung baulicher Anlagen in 
der Altstadt“ vom 12.10.1978 aufgehoben. 

 Begriffe und Datum ersetzt 
 

 




